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Wechsel in der Hauptgeschäftsführung in 2019 

(2430) Mit Beginn des Jahres 2019 steht ein Wechsel in der Hauptgeschäftsführung des BVRS an. Zum 31. Dezember 
2018 wird Christoph Silber-Bonz als Hauptgeschäftsführer des BVRS ausscheiden und sich einer neuen 
unternehmerischen Aufgabe widmen. Im Rahmen der diesjährigen Haupttagung wurde er auf Beschluss des Präsidiums 
als Dank für seine geleistete Arbeit in den vergangenen 12 Jahren mit dem BVRS-Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.  

Als neuer Hauptgeschäftsführer wurde vom Präsidium RA Ingo Plück bestellt, der seit 2002 als Justiziar sowie als Referent 
für Recht und Berufsbildung beim BVRS tätig ist, seit 1. Juni 2018 zudem als stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Sein 
neues Amt an der Spitze des Verbandes wird er zum 1. Januar 2019 antreten. 

Last-Minute-Teilnahme an Einbruchschutzseminaren noch möglich! 

(2431) Es besteht noch ganz kurzfristig die Möglichkeit, sich zu unseren Einbruchschutzseminaren anzumelden. 

Am 24./25. Oktober wird bei Siegenia-Aubi in Wilnsdorf exklusiv für den BVRS die Grundschulung angeboten. Gleich am 
Folgetag, d. h. Freitag, 26. Oktober, bietet der BVRS – ebenfalls in Kooperation mit Siegenia Aubi – am gleichen Ort die 
Aufbauschulung bezüglich der Nachrüstung von im Falz verdeckt liegenden Fensterbeschlägen nach DIN 18104 Teil 2 an. 
Somit haben Interessierte die Möglichkeit, Grund- und Aufbauschulung „in einem Rutsch“ zu besuchen.  

Alle Informationen zu Schulungsinhalten, Preisen und Übernachtungsmöglichkeiten sowie Anmeldeformulare finden Sie 
unter www.rs-fachverband.de/veranstaltungen.  

Bei Interesse bitten wir Sie um sofortige Anmeldung, damit wir besser planen können. 

Neue und verlängerte Aktionsmodelle von CarFleet24 

(2432) Der BVRS-Partner CarFleet24 bietet BVRS-Mitgliedern wieder neue sowie verlängerte Aktionsmodelle, teilweise zu 
verbesserten Konditionen. Sie finden diese unter www.carfleet24.de (Passwort: rs-fachverband). 

R+T Asia 2019 – Gemeinschaftsstand German Pavilion 

(2433) Auf Antrag u.a. des BVRS wird es auch auf der R+T Asia 2019, die vom 27. Februar bis 1. März 2019 in Shanghai 
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stattfindet, wieder einen vom BMWi geförderten sog. German Pavilion geben. Dieser Gemeinschaftsstand bietet eine 
kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit, sich auf dem interessanten chinesischen Markt zu präsentieren und bei 
Asiens Leitmesse für Rollladen, Türen/Tore, Fenster und Sonnenschutz mit dabei zu sein. Der Stand verfügt neben den 
Boxen für die Aussteller über gemeinsam genutzte Besprechungsmöglichkeiten, Catering sowie einen Dolmetscherservice. 
Außerdem werden die Aussteller bei den Formalitäten bezüglich Visa und Zoll unterstützt.  

Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen für den German Pavilion auf der R+T Asia erhalten Sie hier: 
https://bvrs.info/rtasia. 

KCTT-Seminare im Herbst 

(2434) Unser Partner Kompetenzcenter Tortechnik KCTT in Dillenburg hat noch einige freie Seminarplätze im Herbst: 

• 1-Tages-Seminar „Sachkundige/r für kraftbetätigte Türen und Tore“: 

• 16.10.2018 – München 

• 12.11.2018 – Dillenburg 

• 20.11.2018 – Berlin 

• 22.11.2018 – Halle (Saale) 

• 2-Tages-Seminar „Sachkundige/r für kraftbetätigte Türen und Tore“: 

• 29.10. - 30.10.2018 – Dillenburg 

• 3-Tages-Seminar „All-In-One“ inkl. Facherrichter HEKATRON 

• 26.11. - 28.11.2018 – Dillenburg 

Bei Eingabe des Rabattcodes „BVRS“ erhalten BVRS-Mitglieder folgende Rabatte: 

• 1-Tages-Seminar 70,00 EUR p. P. 

• 2-Tages-Seminar 100,00 EUR p. P. 

• 3-Tages-Seminar 120,00 EUR p. P. 

Anmelden kann sich jeder bequem über die Homepage www.kctt.de.  

Roadshow Cyber-Sicherheit im Handwerk: Fit für Digitalisierung 

(2435) Cyber-Sicherheit ist für das Handwerk ein bedeutendes Thema, mit dem ein hoher Informationsbedarf und viele 
Unsicherheiten einhergehen. 

Um Handwerksbetrieben zu helfen, Cyber-Risiken zu erkennen, über entsprechende Maßnahmen zu informieren und um 
gemeinsam adäquate Lösungsansätze zu erarbeiten, tourt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum Digitales Handwerk (KDH) im November und Dezember 2018 mit einer 
Roadshow durch Deutschland. Die Roadshow macht in fünf Städten halt: Rostock (15.11.), Frankfurt a.M. (22.11), 
München (29.11), Berlin (05.12) und Düsseldorf (12.12). Weitere Informationen gibt es unter: 
https://handwerkdigital.de/anmeldung 

Unternehmenspreis für gesellschaftliches Engagement ausgeschrieben 

(2436) Um das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen sichtbar zu machen, schreibt die Bertelsmann Stiftung in 
Kooperation u.a. mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks den Wettbewerb „Mein gutes Beispiel“ aus. 
Ausgezeichnet werden dabei herausragende Aktivitäten u.a. in den Bereichen Bildung und Ausbildung von jungen 
Menschen, Gesundheitsförderung der Mitarbeiter, Integration von Geflüchteten, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
Attraktivität einer Region, Inklusion von Menschen mit Behinderung, Kultur und Freizeit sowie Bekämpfung der Folgen 
sozialer Ungleichheit. Erstmalig gibt es zudem die Preiskategorie „Jung und Innovativ“ für junge Unternehmer. Auch für 
Handwerksbetriebe wird der Preis in einer eigenen Kategorie vergeben. 

Weitere Informationen gibt es unter www.mein-gutes-beispiel.de. Dort können auch bis zum 31. Januar 2019 die 
Bewerbungen eingereicht werden.  

Warnung vor Schreiben der Datenschutzauskunft-Zentrale 

(2437) Vermutlich seit dem 1. Oktober 2018 verschickt eine „DAZ Datenschutzauskunft-Zentrale“ an Unternehmen, 
Institutionen und Freiberufler vermeintlich amtliche Schreiben zum Thema Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die 
„DAZ“, deren Sitz in der „Lehnitzstrasse 11, 16515 Oranienburg“ angegeben ist, ruft die Adressaten per „Eiliger FAX-
Mitteilung“ dazu auf, ihre Daten in kurzer Frist auf einem Formular per Unterschrift zu bestätigen und dann per Fax 
zurückzusenden. Begründet wird das damit, dass der Adressat auf diesem Wege seiner „gesetzlichen Pflicht zur 



Umsetzung des Datenschutzes“ nachkomme und „die Anforderungen der seit 25. Mai 2018 geltenden europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)“ erfülle. 

Wir warnen dringend davor, auf diese Fax-Schreiben zu reagieren. Es handelt sich hierbei nicht um ein behördliches 
Schreiben. Durch die Verwendung eines vermeintlich amtlichen Papieres wird darüber hinweggetäuscht, dass man sich 
mit der Unterschrift auf einen Vertrag einlässt. Man erwirbt damit ein angebliches „Leistungspaket“ mit 
„Informationsmaterial, ausfüllfertigen Mustern, Formularen und Anleitungen zur Umsetzung der Vorgaben der DS-GVO“. 
Kosten: 1.494,- Euro netto. Die Summe ist nicht genannt, sie errechnet sich aus einem im Fließtext genannten jährlichen 
„Basisdatenschutz-Beitrag“ von 498,- Euro. Erst fünf Sätze später folgt der Hinweis auf eine dreijährige Laufzeit.  

Eine Pflicht zur Unterzeichnung besteht nicht. Wer irrtümlich unterzeichnet hat, der sollte – der Einfachheit halber per Fax 
– sofort die Anfechtung und Kündigung erklären. Das gilt auch dann, wenn der Betroffene eine Rechnung erhält.  

Sachbezugswerte für Mahlzeiten 2019 

(2438) Für alle Bundesländer gelten ab 1. Januar 2019 folgende amtliche Sachbezugswerte für die jeweiligen Mahlzeiten:  

• für ein Frühstück 1,77 Euro,  

• für ein Mittag- bzw. Abendessen jeweils 3,30 Euro. 

Die Sachbezugswerte gelten für Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben 
werden.  

Sie gelten gemäß § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG auch für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von 
einem Dritten zur Verfügung gestellt werden, wenn der Preis der Mahlzeit 60,00 Euro nicht übersteigt. 
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